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Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Gesundheit und Pflege

Herrn Abgeordneten Antonín Brousek

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/17806
vom 9. Januar 2024
über Fusion Charité und Vivantes?
_______________________________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Welche Pläne hat der Senat und welche haben nach dessen Kenntnis die beiden Landesbeteiligungen
Charité und Vivantes betreffend einer Fusion oder engeren Kooperation dieser beiden Gesellschaften? Zu
wann sollen diese umgesetzt werden?

2. Was konkret hat der Senat unternommen und welche Stellen befragt, um die Beantwortung der Frage
zu 1) nach bestem Wissen und Gewissen sicherzustellen?

Zu 1. und 2.:

Dem Senat liegt eine Übersicht über geplante, laufende und abgeschlossene Kooperatio-
nen zwischen Charité und Vivantes vor. Es ist vorgesehen, nach erfolgter senatsinterner
Abstimmung einen Bericht über die unterschiedlichen Kooperationsprojekte und -bereiche
beider Einrichtungen dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnisnahme vorzulegen. Der Senat
begrüßt und unterstützt eine intensive Kooperation und enge Abstimmung der beiden öf-
fentlichen Krankenhausträger.
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3. Wie lange wäre die reguläre Vertragslaufzeit für Herrn Kroemer als Vorstand der Charité noch gewe-
sen? Weshalb ist der Vertrag vorzeitig verlängert worden, wie die BZ berichtet hat? https://www.bz-ber-
lin.de/ticker/heyo-kroemer-bleibt-chef-der-charite

Zu 3.:

Die aktuelle Amtsperiode des Vorstandsvorsitzenden der Charité endet am 31.08.2024.
Am 22.09.2023 hat der Aufsichtsrat der Charité den Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung
zum 01.09.2024 für weitere fünf Jahre vorbehaltlich einer entsprechenden vertraglichen
Einigung wiederbestellt. Daraufhin haben die Parteien nach erfolgreichen Verhandlungen
auch den Dienstvertrag entsprechend verlängert.
Es ist allgemein üblich, bei auf Zeit vergebenen Ämtern und Positionen im Falle einer
denkbaren Wiederbestellung das Verfahren so rechtzeitig einzuleiten, dass beide Par-
teien Rechtsicherheit haben. Vor diesem Hintergrund hatte die Charité das berechtige In-
teresse, einen erfolgreichen Amtsinhaber für eine weitere Amtsperiode zu gewinnen, vor-
behaltlich der entsprechenden vertraglichen Einigung. Dies ist auch deshalb geboten, um
sicherzustellen, dass in Falle von Handelsuneinigkeit genug Zeit verbleibt, eine geeignete
Nachfolge im Wege öffentlicher Ausschreibung zu gewinnen. Der Senat ist erfreut, dass
dies im Falle des Vorstandsvorsitzenden der Charité nicht notwendig wurde und dieser
seine erfolgreiche Arbeit für die Charité und das Land Berlin fortsetzen kann.

4. Wie ist die Vertragsdauer der anderen Vorstandsmitglieder bei Charité und Vivantes aktuell? Sind
auch hier Verträge – wenn ja, wessen - in den letzten sechs Monaten vorzeitig verlängert worden oder ist
dies aktuell geplant?

Zu 4.:

Wie die Charité in ihrer Pressemitteilung vom 15.12.2023 mitgeteilt hat, hat der Aufsichts-
rat der Charité eine erneute Amtsperiode von Frau Lurati beschlossen. Ein entsprechen-
der Dienstvertrag wurde abgeschlossen. Die Amtszeiten der übrigen Vorstandsmitglieder
enden 2025 bzw. 2028 – nach Maßgabe des zuvor Gesagten wird auch hier zu gegebe-
ner Zeit das Notwendige veranlasst werden.
Der Vertrag mit Herrn Dr. Danckert wurde am 01.07.2023 gemäß der im Vertrag festge-
haltenen Frist verlängert. Der Vertrag läuft bis zum 30.06.2028. Der Vertrag von Frau
Schmidt wurde am 15.08.2023 gemäß der im Vertrag festgehaltenen Frist verlängert. Der
Vertrag läuft bis zum 14.08.2028. Bei beiden Verträgen handelte es sich nicht um eine
vorzeitige Verlängerung. Herr Dr. Hewer wurde mit Erstvertrag vom 01.05.2023 ange-
stellt, der Vertrag läuft bis zum 30.04.2028.
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5. Sehen die Verträge einen Verzicht der Vorstandsmitglieder auf entgangene Bezüge für den Fall vor,
dass die Vertragsverhältnisse vorzeitig beendet werden müssen, weil z.B. durch eine Fusion der beiden lan-
deseigenen Unternehmen keine „doppelten“ Vorstandspositionen mehr benötigt werden?

Zu 5.:

Die Bestimmungen der Dienstverträge richten sich mit Blick auf Abfindungen nach den
allgemeinen Corporate Governance Vorgaben.

Berlin, den 22. Januar 2024

In Vertretung
Dr. Henry Marx
Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Gesundheit und Pflege


